
  

Hochschule Bochum      Bochum, 4. Mai 2010 
Der Präsident 
Az.: 5 - Spr 

 

Ordnung 
zur Regelung des Zugangs 

für in der beruflichen Bildung Qualifizierte 
und zur Regelung der Einstufungsprüfung 

für die Studiengänge der Hochschule Bochum 
 

vom 4. Mai 2010 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 49 Abs. 6 und Abs. 11 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Okto-
ber 2006 (GV NW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2009 (GV. NW. 
S. 290) und der Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qua-
lifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung) vom 8. März 2010 (GV. NW. S. 
221) und der 3. Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung NRW hat die Hoch-
schule Bochum folgende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeine Regelungen  
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Durch diese Ordnung werden für in der beruflichen Bildung Qualifizierte der 
Hochschulzugang (Zugangsprüfung, Probestudium, Beratungsgespräch, Eignungs-
test) sowie die Zulassung zum Studium zu einem anderen als dem ersten Fachsemes-
ter (Einstufungsprüfung) geregelt. 
 
(2) Die Regelungen zum Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifi-
zierte beziehen sich auf 

1. Personen mit Zugang auf Grund beruflicher Aufstiegsfortbildung gemäß § 2 der 
Berufsbildungshochschulzugangsverordnung („Meisterinnen/Meister“, „Techni-
kerinnen/Techniker“ und Gleichgestellte), 

2. Personen mit Zugang auf Grund fachlich entsprechender Berufsausbildung und 
beruflicher Tätigkeit gemäß § 3 der Berufsbildungshochschulzugangsverord-
nung („fachtreue Bewerberinnen/Bewerber“ und Gleichgestellte), 

3. Personen mit Zugang auf Grund Teilnahme an einer Zugangsprüfung gemäß § 
4 Absatz 1 oder eines Probestudiums gemäß § 4 Absatz 2 der Berufsbildungs-
hochschulzugangsverordnung („nicht fachtreue Bewerberinnen/Bewerber“ und 
Gleichgestellte). 

 
 

§ 2 
Zweck der Zugangsprüfung und der Einstufungsprüfung 

 
(1) Durch die Zugangsprüfung wird festgestellt, ob beruflich qualifizierte Bewer-
berinnen und Bewerber ohne Hochschulreife und ohne Hochschulzugangsberechti-
gung gemäß § 2 oder § 3 der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung die fachli-
chen und methodischen Voraussetzungen für ein Studium in einem ersten berufsqua-
lifizierenden Studiengang an der Hochschule Bochum erfüllen. 
 
(2) Die Zugangsberechtigung aufgrund bestandener Zugangsprüfung gilt für den 
Studiengang, für den die in § 8 Absatz 1 geforderten Prüfungen erfolgreich abgelegt 
sind. 
 
(3) Mit Bestehen der Zugangsprüfung wird nicht die Zulassung zum Studium in 
zugangsbeschränkten Studiengängen erworben. Hierfür ist ein gesonderter Zulas-
sungsantrag zu stellen. Absatz 5 ist zu beachten. 
 
(4) Die Einstufungsprüfung dient dem Nachweis von Kenntnissen und Fähigkei-
ten im Umfang von mindestens einem Semester, die für ein erfolgreiches Studium er-
forderlich sind, aber in anderer Weise als durch ein Studium erworben wurden. Nach 
dem Ergebnis der Prüfung erwerben die Bewerberinnen und Bewerber die Berechti-
gung, ihr Studium in einem ihrem Kenntnisstand entsprechenden Abschnitt eines be-
stimmten Studiengangs an der Hochschule Bochum zu beginnen. Absatz 5 ist zu be-
achten. 
 
(5) Für einen Studiengang erforderliche Eignungsfeststellungen bleiben unberührt. 
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§ 3 
Verbindliches Beratungsgespräch 

 
(1) Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen in der Regel an einem von der Hoch-
schule angebotenen Beratungsgespräch teil. Hierdurch soll ermittelt werden, inwiefern 
erforderliches fachliches oder methodisches Vorwissen vorhanden ist. Das Beratungs-
gespräch soll auch über Möglichkeiten des Ausgleichs des fehlenden Vorwissens im 
Sinne einer Studienerfolgsprognose informieren. 
 
(2) Ein Nachweis über die Teilnahme am Beratungsgespräch gemäß Absatz 1 ist bei 
der Einschreibung vorzulegen. Das Nähere regelt die Einschreibungsordnung. 
 
(3) Zuständig für das Beratungsgespräch gemäß Absatz 1 ist der Fachbereich, auf 
dessen Studiengang sich die Bewerbung der Kandidatin oder des Kandidaten bezieht. 
Sofern sich die Bewerbung auf verschiedene Studiengänge der Hochschule Bochum 
bezieht und/oder mehrere Fachbereiche betroffen sind, ist auch ein gemeinschaftliches 
Beratungsgespräch möglich. 
 
 

§ 4 
Eignungstest 

 
(1) Alle Bewerberinnen und Bewerber, die keine Zugangsprüfung gemäß Abschnitt II 
dieser Ordnung ablegen, können an einem Test teilnehmen, in dem vor Beginn des 
Studiums die Eignung für den angestrebten Studiengang getestet wird. Das Tester-
gebnis hat keinen Einfluss auf den Zugang zum Studium. 
 
(2) Zuständig für den Eignungstest gemäß Absatz 1 ist der Fachbereich, auf dessen 
Studiengang sich die Bewerbung der Kandidatin oder des Kandidaten bezieht; er soll in 
Verbindung mit dem verbindlichen Beratungsgespräch gemäß § 3 durchgeführt wer-
den. 
 
 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Zuständig ist jeweils der Prüfungsausschuss des Fachbereichs, dem der 
durch den Antrag der Bewerberin oder des Bewerbers benannte Studiengang zuge-
hört. Der Prüfungsausschuss führt das Verfahren nach Maßgabe dieser Ordnung. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist für die Festlegung der jeweiligen Prüfungsaufgaben 
zuständig. Orientierungsgrundlage für die Prüfungsinhalte sind die Anforderungen der 
Fachhochschulreife unter Beachtung des gewünschten Studiums.  
 
(3) Beschlüsse werden von dem beschlussfähig zusammengetretenen Prüfungs-
ausschuss mehrheitlich gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden. 
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II. Zugangsprüfung 
 
 

§ 6 
Voraussetzungen für die Zugangsprüfung 

 
(1) An einer Zugangsprüfung kann teilnehmen, wer die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt: 
 

1. Abschluss einer nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung oder einer 
sonstigen nach Bundes- oder Landesrecht geregelten mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung und 

2. eine danach erfolgende mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit auch in ei-
nem der Ausbildung fachlich nicht entsprechenden Beruf; für Stipendiaten des 
Aufstiegsstipendienprogrammes des Bundes sind zwei Jahre ausreichend. Der 
beruflichen Tätigkeit gleichgestellt ist die hauptverantwortliche und selbstständi-
ge Führung eines Familienhaushaltes und die Erziehung eines minderjährigen 
Kindes im Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetzes o-
der die Pflege einer oder eines Angehörigen im Sinne des § 16 Absatz 5 Zehn-
tes Buch Sozialgesetzbuch (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz). Eine mindestens hälftige Teilzeitbeschäftigung oder Übernahme der in 
Satz 2 genannten Aufgaben ist als berufliche Tätigkeit mit dem entsprechenden 
Anteil anzurechnen. 

 
(2) Eine Berufsausbildung und eine berufliche Tätigkeit oder eine gleichgestellte 
Tätigkeit gemäß Absatz 1 wird durch die Vorlage entsprechender Unterlagen (Zeug-
nisse, Bescheinigungen etc.) nachgewiesen. 
 
(3) Personen, die eine berufliche Aufstiegsfortbildung nach § 2 Berufsbildungs-
hochschulzugangsverordnung absolviert haben, können an einer Zugangsprüfung teil-
nehmen; das Ergebnis der Zugangsprüfung hat keinen Einfluss auf die Hochschulzu-
gangsberechtigung. Satz 1 gilt auch für Personen, die im Sinne des § 3 Berufsbil-
dungshochschulzugangsverordnung sowohl eine berufliche Tätigkeit im Ausbildungs-
beruf oder in einem der Ausbildung fachlich entsprechenden Beruf ausgeübt haben als 
auch ein fachlich entsprechendes Studium anstreben. 
 
 

§ 7 
Bewerbung und Zulassung zur Zugangsprüfung 

(1) Zur Zugangsprüfung werden Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die sich 
fristgemäß bewerben. Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme an der Zugangsprüfung für 
das Wintersemester endet am 1. Mai, für das Sommersemester am 1. Oktober. 
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(2) Die Bewerbung ist schriftlich unter Angabe des Studiengangs und ggf. der Stu-
dienrichtung an den Studierendenservice der Hochschule Bochum zu richten. Dem 
Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 6 genannten Voraussetzungen (Ko-
pie), 

2. ein Lebenslauf mit ausführlicher Darstellung des Bildungsgangs unter beson-
derer Berücksichtigung der schulischen und gegebenenfalls der beruflichen 
Ausbildung. 

 
(3) Über die Prüfungszulassung entscheidet der Studierendenservice der Hoch-
schule Bochum. 
 
(4) Die Prüfungszulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die in § 6 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. die Bewerbung nicht fristgemäß erfolgt ist. 

 
Eine Ablehnung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
(5) Der Studierendenservice legt im Benehmen mit den Prüfungsausschussvorsit-
zenden die Prüfungstermine fest. Die Prüfungen werden nicht später als zwei Monate 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist angesetzt. Die Bewerberin oder der Bewerber ist min-
destens drei Wochen vor den Prüfungsterminen durch den Studierendenservice zu 
den Prüfungen einzuladen. Gleichzeitig sind ihr oder ihm Hinweise der Prüferin oder 
des Prüfers über den Umfang aller Teilprüfungen, die Prüfungsanforderungen und über 
zugelassene Hilfsmittel mitzuteilen. 
 
(6) Das Studium, für das die Zugangsprüfung abgelegt wird oder ein Probestudi-
um sind nicht auf einen der Berufsausbildung oder der beruflichen Tätigkeit oder der 
Erziehungs- und Pflegetätigkeit fachlich entsprechenden Studiengang beschränkt. 
 
 

 
 

§ 8 
Prüfungsverlauf, Inhalt 

 
(1) Die Prüfung besteht aus folgenden Teilprüfungen, die innerhalb von zwei Wo-
chen abzulegen sind: 
 

1. Deutsch - schriftliche Arbeit (Aufsatz) mit einer Dauer von maximal vier Stun-
den zu einem von der Kandidatin oder vom Kandidaten zu wählenden Thema 
aus einer Liste vorgegebener Themen auf kulturellem, politischem, gesell-
schaftlichem oder wirtschaftlichem Gebiet (bewertet werden Inhalt, Ausdruck, 
Rechtschreibung und Grammatik), 
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2. Englisch - schriftliche Arbeit mit einer Dauer von maximal vier Stunden, 

3. Mathematik - schriftliche Arbeit mit einer Dauer von maximal vier Stunden.  
 
4. Fachbezogenes Wissen (je nach Studiengang) - Prüfungsgespräch mit einer 

Dauer von 30 bis 45 Minuten. 
 
(2) Die Teilprüfungen nach Absatz 1, Nummern 1 bis 3 können zentral durchge-
führt werden. Für die Abnahme dieser Teilprüfungen sind die in § 5 Absatz 1 benann-
ten Prüfungsausschüsse zuständig. Die Teilprüfung zu Absatz 1, Nummer 4 findet nur 
bei Bestehen der Teilprüfungen zu den Nummern 1 bis 3 statt. 
 
 

§ 9 
Schriftliche Arbeiten 

Die schriftlichen Arbeiten werden unter Aufsicht mit von dem Prüfungsausschuss zu-
gelassenen Hilfsmitteln durchgeführt. Die Kandidatin oder der Kandidat soll der Fach-
hochschulreife äquivalente Grundkenntnisse im betreffenden Fach nachweisen und 
damit zeigen, dass ausreichende Anhaltspunkte für die Erfolgsaussichten eines Studi-
ums gegeben sind. 

 
§ 10 

Prüfungsgespräch 
 
(1) Durch das Prüfungsgespräch soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder 
der Kandidat über notwendiges fachbezogenes Wissen verfügt, das für ein Studium 
an der Hochschule Bochum im gewählten Studiengang erforderlich ist. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss kann eine sachkundige Beisitzerin oder einen sachkun-
digen Beisitzer hinzuziehen. Die wesentlichen Gegenstände und die Ergebnisse des 
Prüfungsgespräches sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin oder 
dem Prüfer und von der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. Das Er-
gebnis ist der Kandidatin oder dem Kandidaten im Anschluss an das Prüfungsge-
spräch bekannt zu geben. 
 
 

§ 11 
Bewertung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für 
die einzelnen Prüfungsleistungen werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jewei-
ligen Prüfer festgesetzt. Die schriftlichen Prüfungsleistungen sind von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern zu bewerten; das Prüfungsgespräch auch von einer Prüferin oder 
einem Prüfer nach Anhörung der sachkundigen Beisitzerin bzw. des sachkundigen 
Beisitzers. 
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(2) Sind mehrere Prüferinnen oder Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so bewerten 
sie die gesamte Prüfungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas ande-
res bestimmt ist. Bei nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
 
(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
 2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt- 

lichen Anforderungen liegt; 
 3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderun- 

gen entspricht; 
 4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz Mängel noch den Anforde- 

rungen genügt; 
 5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

(nicht bestanden)  Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöh-
te Notenziffern verwendet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlos-
sen. Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" 
(4,0) bewertet worden sind. 
 
(4) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert 
 
 bis 1,5    die Note "sehr gut" 
 über 1,5 bis 2,5  die Note "gut" 
 über 2,5 bis 3,5  die Note "befriedigend" 
 über 3,5 bis 4,0  die Note "ausreichend" 
 über 4,0   die Note  "nicht ausreichend". 
 
Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 

§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die 
Kandidatin oder der Kandidat zum Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht er-
scheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten kann die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. 
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(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als "nicht ausreichend" (5,0) be-
wertet; damit ist die gesamte Zugangsprüfung gemäß § 8 Absatz 1 nicht bestanden. 
Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer bzw. der 
oder dem jeweiligen Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als "nicht ausreichend" (5,0) bewertet und die gesamte Zu-
gangsprüfung gemäß § 8 Absatz 1 als nicht bestanden. Die Gründe für den Aus-
schluss sind aktenkundig zu machen. Wird die Kandidatin oder der Kandidat von der 
weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann sie oder er ver-
langen, dass diese Entscheidung vom Prüfungsausschuss mit dem Ziel einer erneu-
ten Zulassung zur selben Prüfung überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Feststel-
lung einer Prüferin oder eines Prüfers bzw. einer oder eines Aufsichtführenden ge-
mäß Satz 1. 
 
(4) Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandidatin oder dem 
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Vor der Entschei-
dung ist ihr oder ihm Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 
 
 

§ 13 
Ergebnis der Prüfung, Zeugnis 

(1) Eine Teilprüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" (4,0) be-
wertet worden ist. Die Zugangsprüfung ist bestanden, wenn alle Teilprüfungen bestanden 
sind. 

(2) Über die bestandene Zugangsprüfung wird ein Zeugnis gemäß Anlage ausgestellt. 
Das Zeugnis enthält die nach § 11 festgestellten Noten der Teilprüfungen sowie die Ge-
samtnote gemäß Absatz 3. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist. Es trägt die Unterschrift der oder des Vorsitzen-
den des zuständigen Prüfungsausschusses und wird mit dem Siegel der Hochschule 
Bochum versehen. 

(3) Die Gesamtnote der Prüfung (Durchschnittsnote) bestimmt sich aus dem unge-
wichteten arithmetischen Mittelwert der Noten der vier Teilprüfungen. Die Regelungen 
des § 11 Abs. 4 gelten entsprechend. 
 
(4) Ist die Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber 
einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und in welchem Umfang 
Prüfungsleistungen wiederholt werden können. Dieser Bescheid ist mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. 
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§ 14 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Ist die Prüfung nicht bestanden, so kann sie wiederholt werden. Die Anzahl der 
Versuche für die Wiederholung der gesamten Prüfungsleistung ist nicht beschränkt. 

(2) Die Wiederholung von Prüfungsleistungen ist beim nächsten regulären Prüfungs-
termin möglich, an dem die Prüfung für den Studiengang angeboten wird. 

(3) Waren Teilprüfungen bestanden, so sind sie auf Antrag der Kandidatin oder 
des Kandidaten auf eine Wiederholungsprüfung anzurechnen. Die Anrechnung ist nur 
möglich, wenn die Wiederholungsprüfung spätestens ein Jahr nach dem ersten Prü-
fungsversuch angetreten wird. 
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III. Probestudium (in nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen) 
 
 

§ 15 
Teilnahme 

 
(1) In Studiengängen, die nicht zulassungsbeschränkt sind, kann eine Bewerberin 
oder ein Bewerber anstelle der Zugangsprüfung gemäß Abschnitt II dieser Ordnung 
ein Probestudium aufnehmen, sofern sie oder er die Voraussetzungen gemäß § 6 
Absatz 1 Nummern 1 und 2 erfüllt. 
 
(2) Personen, die eine Aufstiegsfortbildung nach § 2 der Berufsbildungshoch-
schulzugangsverordnung („Meisterinnen/Meister“ etc.) absolviert haben, können ein 
Probestudium aufnehmen, über dessen Erfolg sie selbst entscheiden; die Hochschu-
le ist an diese Entscheidung gebunden. Dies gilt auch für Personen mit Zugang auf 
Grund fachlich entsprechender Berufsausbildung und beruflicher Tätigkeit gemäß § 3 
der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung („fachtreue Bewerberin-
nen/Bewerber“), die sowohl eine berufliche Tätigkeit im Ausbildungsberuf oder in ei-
nem der Ausbildung fachlich entsprechenden Beruf ausgeübt haben als auch ein 
fachlich entsprechendes Studium anstreben. 
 
 

§ 16 
Bewerbung und Zulassung zum Probestudium 

(1) Zum Probestudium werden Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die sich 
fristgemäß bewerben. Die Bewerbungsfrist für das Probestudium mit Studienbeginn zum 
Wintersemester endet am 15. Juli, für das Probestudium mit Studienbeginn zum Som-
mersemester am 15. Januar. 

(2) Die Bewerbung ist schriftlich unter Angabe des Studiengangs und ggf. der Stu-
dienrichtung an den Studierendenservice der Hochschule Bochum zu richten. Dem 
Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 6 genannten Zulassungsvorausset-
zungen (Kopie), 

2. ein Lebenslauf mit ausführlicher Darstellung des Bildungsgangs unter beson-
derer Berücksichtigung der schulischen und gegebenenfalls der beruflichen 
Ausbildung. 

 
(3) Über die Zulassung zum Probestudium entscheidet der Studierendenservice 
der Hochschule Bochum. 
 
(4) Die Zulassung zum Probestudium darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die in § 6 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. die Bewerbung nicht fristgemäß erfolgt ist. 

 
Eine Ablehnung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 17 

Erfolg und Dauer 
 
(1) Das erfolgreiche Probestudium berechtigt studiengangsbezogen zur Fortset-
zung des Studiums im jeweiligen Studiengang. Das Probestudium ist für diejenigen 
Studierenden, die ein der Berufsausbildung oder der beruflichen Tätigkeit fachlich 
nicht entsprechendes Studium aufgenommen haben, erfolgreich, wenn pro Probe-
semester mindestens 20 Leistungspunkte und in Verbundstudiengängen pro Probe-
semester mindestens 13 Leistungspunkte nachgewiesen werden. 
 
(2) Das Probestudium dauert zwei Semester. In Verbundstudiengängen dauert 
das Probestudium abweichend von Satz 1 drei Semester. Nach Ablauf des Probe-
studiums erlischt der Anspruch auf Teilnahme an den nach der Prüfungsordnung er-
forderlichen Prüfungen. 
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IV. Einstufungsprüfung 
 
 

§ 18 
Voraussetzungen für die Einstufungsprüfung 

 
Zur Einstufungsprüfung wird zugelassen, wer 
 
1. die Fachhochschulreife oder eine sonstige Qualifikation nach § 49 Abs. 1 bis 4 

HG nachweist oder 
2. darlegen kann und erwarten lässt, dass er Kenntnisse oder Fähigkeiten, die für 

ein erfolgreiches Studium erforderlich sind, in anderer Weise als durch ein Stu-
dium erworben hat und hierdurch befähigt ist, Prüfungsleistungen des jeweili-
gen Studiengangs im Umfang von mindestens einem Semester zu erbringen, 
und 

3. nicht vom Weiterstudium in dem betreffenden Studiengang ausgeschlossen ist. 
 
 

§ 19 
Bewerbung und Zulassung zur Einstufungsprüfung 

(1) Zur Einstufungsprüfung werden Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die 
sich bis zum 1. Oktober bzw. bis zum 1. Mai eines jeden Jahres fristgemäß bewerben. 
Studienbeginn kann dann frühestens im übernächsten Semester sein. 

(2) Die Bewerbung ist schriftlich unter Angabe des Studiengangs und ggf. der Stu-
dienrichtung an den Studierendenservice der Hochschule Bochum zu richten. Dem 
Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 
1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 18 genannten Zulassungs-

voraussetzungen (Kopie), 
2. ein Lebenslauf mit ausführlicher Darstellung des Bildungsgangs unter besonde-

rer Berücksichtigung der schulischen und gegebenenfalls der beruflichen Aus-
bildung, 

3. eine Erläuterung, aus der hervorgeht, auf welche Weise nach Auffassung der 
Bewerberin oder des Bewerbers die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
für ein erfolgreiches Studium, die sie oder ihn befähigen, Prüfungsleistungen 
des jeweiligen Studiengangs im Umfang von mindestens einem Semester zu 
erbringen, erworben worden sind, 

4. eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers darüber, ob sie oder er be-
reits an einer anderen Hochschule studiert oder studiert hat, 

5. eine Erklärung, ob die Bewerberin oder der Bewerber bereits früher bei der 
Hochschule Bochum oder einer anderen Hochschule an einer Einstufungsprü-
fung teilgenommen hat und wenn ja, für welchen Studiengang und mit welchem 
Ergebnis. 

 
(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss des jewei-
ligen Studiengangs. 
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(4) Die Zulassung zur Prüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die in § 18 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind. 

 
Eine Ablehnung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 20 
Beratung 

 
(1) Nach Zulassung zur Einstufungsprüfung führt die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses für den angestrebten Studiengang ein Beratungsgespräch durch. 
 
(2) Ziel des Beratungsgesprächs ist die Information der Bewerberin oder des Be-
werbers über das Prüfungsverfahren bei der Einstufungsprüfung, über die Inhalte 
und Anforderungen des Studiums in dem angestrebten Studiengang sowie die Fest-
legung der für die Einstufung in ein zu bestimmendes Fachsemester abzulegenden 
Prüfungen. 
 
(3) Die oder der Prüfungsausschussvorsitzende legt zusammen mit dem jeweili-
gen Prüfungsamt die Prüfungstermine und ggf. die Nachtermine fest. Die Bewerberin 
oder der Bewerber ist mindestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin durch die  
oder den Prüfungsausschussvorsitzenden zur Prüfung einzuladen. Gleichzeitig sind ihr 
oder ihm Hinweise der Prüferin oder des Prüfers über den Umfang aller Teilprüfungen, 
die Prüfungsanforderungen und über zugelassene Hilfsmittel zu übergeben. 
 

 
§ 21 

Prüfungsverlauf, Inhalt der Einstufungsprüfung 
 

(1) Die Einstufungsprüfung setzt sich zusammen aus Prüfungsleistungen in Prü-
fungsfächern des angestrebten Studiengangs im Umfang von mindestens einem Se-
mester. Dabei richten sich die Prüfungsfächer, Form, Anforderungen, Bewertung und 
Verfahren nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung des angestrebten Studien-
gangs.  
 
(2) Die Einstufungsprüfung ist bestanden, wenn Prüfungsleistungen im Umfang von 
mindestens einem Semester bestanden wurden. Werden Prüfungsleistungen in gerin-
gerem Umfang bestanden, werden diese bei Aufnahme des Studiums im ersten Fach-
semester auf Antrag angerechnet. 
 
 

§ 22 
Ergebnis der Einstufungsprüfung; Bescheinigung 

 
(1) Über die bestandene Einstufungsprüfung sowie über bestandene Prüfungs-
leistungen im Rahmen einer Einstufungsprüfung wird eine Bescheinigung ausge-
stellt, die die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen enthält. 
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(2) Die Bescheinigung ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu unterzeichnen und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungs-
leistung erbracht worden ist. 
 
 

§ 23 
Wiederholung der Einstufungsprüfung 

 
Die nicht bestandene Einstufungsprüfung für einen bestimmten Studiengang kann 
einmal wiederholt werden. Dabei können die im Rahmen der nicht bestandenen Ein-
stufungsprüfung bestandenen Prüfungsleistungen auf Antrag angerechnet werden. 
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V. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 24 
Hochschulwechsel 

 
(1) Der Wechsel der Hochschule ist für Personen mit Zugang zum Studium auf 
Grund beruflicher Aufstiegsfortbildung gemäß § 2 der Berufsbildungshochschulzu-
gangsverordnung zulässig. Das Gleiche gilt für die Fortsetzung des Studiums im 
gleichen oder in einem fachlich verwandten Studiengang 

� für Studierende mit Zugang zum Studium auf Grund fachlich entsprechender 
Berufsausbildung und beruflicher Tätigkeit gemäß § 3 der Berufsbildungs-
hochschulzugangsverordnung sowie 

� für Studierende mit Zugang zum Studium aufgrund eines erfolgreichen Probe-
studiums gemäß § 4 Absatz 2 der Berufsbildungshochschulzugangsverord-
nung. 

 
(2) Der innerhalb der ersten vier Semester des Studiums erfolgende Wechsel der 
Hochschule ist für die Fortsetzung des Studiums im gleichen oder in einem fachlich 
verwandten Studiengang für Studierende mit Zugang zum Studium auf Grund einer 
erfolgreich abgelegten Zugangsprüfung gemäß § 4 Absatz 1 der Berufsbildungs-
hochschulzugangsverordnung ohne nochmalige Zugangsprüfung der aufnehmenden 
Hochschule zulässig, wenn in Bachelorstudiengängen pro Semester mindestens 20 
Leistungspunkte nachgewiesen werden. 
 
 

§ 25 
Ungültigkeit von Prüfungen 

 
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bzw. der Bescheinigung 
nach § 22 bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejeni-
gen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Zugangsprüfung ganz oder teilweise 
für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen zum Abschluss der Zugangsprüfung bzw. Einstu-
fungsprüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täu-
schen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses oder 
der Bescheinigung nach § 22 bekannt, so ist dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat den Anschein der Erfüllung der 
Voraussetzungen zum Abschluss der Zugangsprüfung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung über die 
Rechtsfolgen. Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. 
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(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen, ggf. ist ein neues Zeugnis zu 
erteilen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 oder nach Abs. 2, Sätze 2 und 3, ist nach 
einer Frist von 5 Jahren nach Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen. § 52 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rückga-
be von Urkunden gilt entsprechend. 
 
 

§ 26 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin oder dem Kan-
didaten auf Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die 
darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen oder Prüfer und in die Prüfungsproto-
kolle gewährt. 
 
(2) Die Einsichtnahme ist binnen einem Monat nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses oder des Bescheides über die nicht bestandene Zugangsprüfung bei der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. § 32 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand gilt entsprechend. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme. 
 
(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Teilprüfung 
beziehen, wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf Antrag bereits nach Able-
gung der jeweiligen Teilprüfung gestattet. Der Antrag ist binnen einem Monat nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Im Übrigen gilt Abs. 2 entspre-
chend. 
 
 

§ 27 
Widerspruchsrecht 

 
(1) Gegen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Zugangs-
prüfung oder der Einstufungsprüfung kann jeweils innerhalb eines Monats nach der 
Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses 
einzulegen.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Widerspruch. 
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§ 28 

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Hochschule Bochum in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die ‚Ordnung zur Regelung der Zugangsprüfung und der Einstu-
fungsprüfung für die Studiengänge an der Hochschule Bochum’ vom 30. Oktober 
2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 591) außer Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Bochum (Um-
laufverfahren) vom 21. Mai 2010. 
 
Bochum, den 21. Mai 2010 
 
Der Präsident 
der Hochschule Bochum 
 
gez. Martin Sternberg 
 
(Prof. Dr.-Ing. Martin Sternberg) 
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Anlage 

ZEUGNIS 
über die Zugangsprüfung an der Hochschule Bochum 

 
 

Herr/Frau  Muster Mustermann 

geboren am xx.xx.xxxx in Musterstadt 

hat am xx.xx.xxxx die Zugangsprüfung mit Erfolg abgelegt. 

Gesamtnote  gut (1,9) 

Deutsch       gut (1,9) 

Mathematik       gut (1,9) 

Englisch       gut (1,9) 

Fachbezogenes Wissen (     ) .    gut (1,9) 

Der Kandidatin/dem Kandidaten wird auf Grund der bestandenen Zugangsprüfung die Zugangsbe-

rechtigung für den Studiengang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an der Hochschule Bochum bescheinigt. 

 

Für den Prüfungsausschuss xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx der Hochschule Bochum. 

Bochum, den xx.xx.xxxx _________________________________ 

 (Der Vorsitzende - Prof. Dr. xxxxxxxxxxxx) 
(Siegel) 
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